
Amtliche Bekanntmachung der InfraStruktur Neuss 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der 

InfraStruktur Neuss AöR über die Entwässerung der Grundstücke 

 und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

– Entwässerungssatzung – 

vom 16. Dezember 2010 

 

Aufgrund der §§ 7 bis 9 der Gemeindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), der §§ 60 und 61 des Gesetzes 

zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), der 

§§ 51, 51a, 53, 53a, 53b, 65 und 161a des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 

(GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133), 

der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Ab-

wasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 2005 

(BGBl. I, S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163), der 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen – Selbstüberwachungsverordnung 

Abwasser – SüwVO Abw vom 17. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 602) und der §§ 1, 2, 4 bis 7 

und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen (KAG) vom 21. 

Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 

(GV. NRW. S. 687), hat der Verwaltungsrat der InfraStruktur Neuss AöR in seiner Sitzung 

am 02. Juli 2014 folgende Satzung beschlossen: 

 

Art. I 

 

Die Satzung der InfraStruktur Neuss AöR über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung – vom 16. Dezember 

2010 wird wie folgt geändert: 

 

1.) Die Überschrift von § 8 wird wie folgt neu gefasst: „Abscheide- und sonstige Vor-

behandlungsanlagen“ 

 

2.) In § 8 Abs. 2 wird am Ende zwischen den Worten „Vorbehandlung“ und „auslöst“ 

eingefügt: „nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 

583ff.)“; außerdem wird am Ende des Absatzes folgender neuer Satz angefügt: „Die 

vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt insbesondere für Straßenbaulastträger, die das 

Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten.“ 

 

3.) In § 8 Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Abscheider“ eingefügt: „- und sonstigen 

Vorbehandlungsanlagen“. 

 

4.) In § 8 Abs. 4 wird Satz 1 wie folgt neu gefasst: „Das Abscheidegut oder die Stoffe, die 

bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen 

Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt 

werden.“. 

 



5.) In § 11 wird vor dem Punkt am Ende eingefügt: „und eine Überschwemmung von 

Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann“ 

 

6.) § 15 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 15 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die 

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungs-

verordnung Abwasser – SüwVO Abw). Private Abwasserleitungen sind gemäß den 

§§ 60, 61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw so zu errichten 

und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten 

werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlas-

sungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegenüber der ISN. 

 

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an den privaten Abwasserleitungen dürfen nur 

durch anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw durchgeführt werden. 

 

(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 

diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen un-

ter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 

zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenom-

men von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw Abwasserleitungen, die 

zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in 

dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und 

erkannt wird. 

 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktion-

sprüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 

7 bis 9 SüwVO Abw. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw hat der Eigentümer des 

Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw der Erbbauberechtigte private 

Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ih-

rer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prü-

fen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen 

ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw. 

 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 

Satz 4 SüwVO Abw gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allge-

mein anerkannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw keine abweichen-

den Regelungen trifft. 

 

(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw ist das Ergebnis der Zustands- und Funktion-

sprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw zu dokumen-

tieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw ge-

nannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der ISN auf 

Verlangen vorzulegen. 

 



(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktions-

tüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw keiner erneuten 

Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung 

geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 

(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätz-

lich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw. Über mögliche Abweichungen von den Sanie-

rungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw kann die ISN gemäß § 10 Abs. 2 SüwVO 

Abw nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden.“ 

 

7.) In § 21 wird die Nr. 13 wie folgt neu gefasst: 

 

 „13. § 15 

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung auf 

Verlangen der ISN entgegen § 15 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung nicht vorlegt.“ 

 

Art. II 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Neuss, den 28. Oktober 2014 

 

Gensler      Lommetz 

Sprecher des     Vorstand 

Vorstandes 


